
Vorabinformationen zur geplanten Satzungsänderung 

Liebe ESV-Mitglieder, 

wir laden euch herzlich zu unserer anstehenden Jahreshauptversammlung 2026 ein. In 
diesem Jahr stehen wichtige strukturelle Anpassungen unserer Vereinssatzung auf der 
Tagesordnung. Um euch bestmöglich vorzubereiten, möchten wir euch vorab 
transparent und sachlich über die zwei wesentlichen Neuerungen informieren: die 
Einführung eines Teamvorstands und eine Neuregelung zu Vereinsarbeitsstunden. 

1. Neuordnung des Vorstandes (Einführung eines Teamvorstands) Bislang 
konzentriert sich die Verantwortung der Vereinsführung stark auf die Position des 1. und 
2. Vorsitzenden. Die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement haben sich 
jedoch gewandelt: Es wird zunehmend schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind, 
eine derart umfassende und zeitaufwendige Einzelverantwortung zu übernehmen. 

Um die Vereinsführung auf eine breitere Basis zu stellen und die Arbeitslast fair zu 
verteilen, schlagen wir die Umstellung auf einen gleichberechtigten Teamvorstand vor. 
Die klassische Hierarchie entfällt. Stattdessen wird die Vorstandsarbeit in sechs klare 
Fachressorts unterteilt: 

 Finanzen: Haushaltsführung, Zahlungsverkehr und Beitragswesen. 

 Geschäftsführung: Verwaltung, Protokollführung, Rechtssicherheit und 
Vertragswesen. 

 Sport: Koordination der Abteilungen, Verbandswesen und sportliche 
Entwicklung. 

 Jugend: Jugendschutz, Vertretung der Vereinsjugend und pädagogische 
Förderung. 

 Infrastruktur & Technik: Instandhaltung der Anlage und Betreuung der Technik. 

 Marketing & Soziales: ÖƯentlichkeitsarbeit, Sponsoring und Inklusion. 

Diese Aufteilung ermöglicht es künftigen Vorstandsmitgliedern, sich gezielt in ihrem 
Fachbereich einzubringen. Zudem wird der Verein künftig grundsätzlich von zwei 
Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten (Vier-Augen-Prinzip). Das erhöht die 
rechtliche Sicherheit für den Verein und schützt den Einzelnen vor alleiniger Haftung. 

2. Einführung eines Ersatzbetrages für nicht geleistete Arbeitsstunden Die Pflege 
unserer Platzanlage und die Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs erfordern 
regelmäßige Arbeitseinsätze. Um die tatsächliche Arbeitslast fair auf alle aktiven 
Mitglieder zu verteilen, soll ein neuer Paragraph (§ 9 Abs. X) in die Satzung aufgenommen 
werden. 

Diese Regelung besagt, dass aktive Mitglieder zwischen dem vollendeten 18. und dem 
vollendeten 65. Lebensjahr künftig zur Leistung von Arbeitsstunden für Vereins- oder 



Abteilungszwecke herangezogen werden können. Die maximale Belastung wird in der 
Satzung klar begrenzt: Es dürfen höchstens 10 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr 
gefordert werden. Werden diese nicht erbracht, darf ein finanzieller Ersatzbetrag von 
maximal 20 Euro pro nicht geleisteter Stunde erhoben werden. 

Ganz wichtig hierbei: Die Satzungsänderung schaƯt für diesen Zusatzbeitrag lediglich 
die zwingend notwendige rechtliche Grundlage. Ob tatsächlich Arbeitsstunden 
gefordert und Ersatzbeträge erhoben werden, liegt im alleinigen Ermessen jeder 
einzelnen Abteilung. Ein solcher Beitrag wird in eurer Abteilung also nur dann 
erhoben, wenn eure Abteilungsversammlung dem zuvor ausdrücklich zustimmt und 
die genaue Umsetzung beschließt. 

Weitere Informationen und Dokumente Die Entwürfe der Änderungen der Satzung 
sowie Detailübersichten zu den Änderungen stehen ab sofort auf unserer Webseite 
unter www.esv-gremberghoven.de zur Einsicht bereit. Auf Wunsch senden wir euch 
auch gerne gedruckte Exemplare zu (Anfragen bitte an info@esv-gremberghoven.de). 

Wir bitten euch herzlich um eure Teilnahme an der Jahreshauptversammlung, da der 
Vorstand diese richtungsweisenden Änderungen im Vorfeld der Abstimmung gerne mit 
möglichst vielen Mitgliedern gemeinsam diskutieren möchte. Solltet ihr bereits vorab 
Fragen zu den geplanten Neuerungen haben, könnt ihr uns diese gerne per E-Mail an 
info@esv-gremberghoven.de schicken. Wir sammeln eure Fragen und beantworten sie 
in der JHV.  

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstand des ESV Grün-Weiß Gremberghoven 

 


